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Öffentliche Bekanntmachung 
 
vom 20.11.2025 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Heilung eines Bekanntmachungsfehlers gem. 
§ 214 Abs. 4 BauGB betreffend den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 
und der Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) für den Bereich „In der Au – östlicher Teil, 6. Änderung“ in Ammerbuch-
Pfäffingen 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ammerbuch hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
20.11.2023 beschlossen, den Bebauungsplan und die Satzung über die örtlichen 
Bauvorschriften „In der Au – östlicher Teil, 6. Änderung“ in Ammerbuch-Pfäffingen 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen. Die Bekanntmachung dieses 
Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt der Gemeinde Ammerbuch am 30.11.2023 war 
fehlerhaft, da zwar in der Überschrift angegeben war, dass es sich um die Öffentliche 
Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans und Satzung 
über örtliche Bauvorschriften gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für den Bereich 
„In der Au – östlicher Teil, 6. Änderung“ handelte, nachfolgend auf diese Überschrift 
aber der Satzungstext für eine Veränderungssperre und nicht der vom Gemeinderat 
gefasste Aufstellungsbeschluss abgedruckt wurde. 
 
Gem. § 214 Abs. 4 BauGB wird dieser Bekanntmachungsfehler durch ein ergänzendes 
Verfahren behoben, indem der Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats hiermit erneut 
und rückwirkend bekanntgemacht wird. Der Aufstellungsbeschluss vom 20.11.2023 wird 
rückwirkend zum 30.11.2023 bekannt gemacht. 
 
 
Lage des Plangebiets 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Pfäffingen südlich der Nagolder Straße und 
umfasst die Grundstücke Flurstück Nr. 115/3 und Flurstück Nr. 115/6. Der 
Geltungsbereich ist im Lageplan vom 13.09.2021 dargestellt. 
 
  



  



  



  



Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der 6. Änderung des Bebauungsplans „In der Au – östlicher Teil“ verfolgt die 
Gemeinde Ammerbuch das Ziel, den bestehenden Bebauungsplan an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen. 
 
Hintergrund ist ein vom Regionalverband Neckar-Alb ausgesprochenes Planungsgebot, 
wonach der derzeit gültige Bebauungsplan in Teilen nicht mit den Festlegungen des 
Regionalplans Neckar-Alb übereinstimmt. Der bestehende Plan lässt nach aktueller 
Bewertung die Errichtung und Erweiterung von Einzelhandelsagglomerationen zu, die 
nach Plansatz 2.4.3.2 Abs. 3 i.V.m. Abs. 8 des Regionalplans in Ammerbuch-Pfäffingen 
unzulässig sind. 
 
Ziel der Planung ist daher, die rechtliche Übereinstimmung mit den raumordnerischen 
Vorgaben herzustellen und künftig sicherzustellen, dass auf Grundlage des neuen 
Bebauungsplans Einzelhandelsagglomerationen ausgeschlossen sind. 
Darüber hinaus soll die Planung genutzt werden, um die städtebauliche Entwicklung 
des Gebiets zukunftsfähig und funktional ausgewogen weiterzuentwickeln. Dabei sollen 
die bestehenden Nutzungsstrukturen überprüft und eine moderne Mischung aus 
Wohnen, Arbeiten und nicht großflächigem Gewerbe ermöglicht werden. 
 
Damit wird zugleich der positive Planungswille des Gemeinderats umgesetzt, der 
bereits im Zusammenhang mit der 4. und 5. Änderung formuliert wurde: Das Gebiet soll 
sich zu einem urban geprägten, vielfältig nutzbaren Standort entwickeln, der auf die 
veränderten Rahmenbedingungen – insbesondere durch Klimawandel, Corona-
Pandemie und Zinswende – reagiert und zur Stärkung der örtlichen Versorgung und 
Wohnraumsituation beiträgt. 
  
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
  
Ammerbuch, den 21.11.2023 
gez. Christel Halm  
Bürgermeisterin 
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